
 

BERATUNGSVERSTÄNDNIS 

aus: Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (nfb)/Forschungsgruppe Beratungsqualität am Institut für Bildungswissenschaft der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (2011) (Hrsg.): Qualitätsmerkmale guter Beratung. Erste Ergebnisse aus dem Verbundprojekt: Koordinierungspro-
zess Qualitätsentwicklung in der Beratung für Bildung, Beruf und Beschäftigung, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld. Berlin, Heidelberg.  S. 10-11. 

„Gegenstand des Offenen Koordinierungsprozesses 
ist das Feld der personenbezogenen1 Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung. Beratung stellt 
ein Angebot dar, das Individuen in allen Bildungs-, 
Berufs- und Beschäftigungsphasen ihres Lebens dar-
in unterstützt, ihre Interessen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu erkennen, Handlungsproblemati-
ken zu bearbeiten und Entscheidungen zu treffen, 
um eigenverantwortlich ihre Bildungs- und Berufs-
biografien zu gestalten. Dabei beschränkt sich Bera-
tung nicht nur auf Übergänge, Sondersituationen 
und Krisen im Lebenslauf, sondern ist auch ausge-
richtet auf Potenziale und Möglichkeiten, kann prä-
ventiv angelegt sein und ist dementsprechend als 
kontinuierliches, begleitendes Angebot zu verstehen 
(vgl. auch EU 2004, 2008)2. 

Dieses Beratungsverständnis basiert auf den folgen-
den Eckpunkten: 

Die Beraterin/Der Berater agiert professionell. 
Dies beinhaltet, dass ein explizites Beratungsset-
ting mit Rahmung, Auftragsklärung, Kontrakt und 
Transparenz geschaffen wird. 

Es handelt sich in der Regel um eine freiwillige, 
zeitlich umrissene, prozesshafte, interessensen-
sible und ergebnisoffene Interaktion zwischen 
einer Ratsuchenden/einem Ratsuchenden und 
einer Beraterin/einem Berater. Einbezogen wer-
den aber auch Kontexte, in denen die Beratung 
obligatorisch ist und ggf. Sanktionen nach sich 
ziehen kann. 

Im Zentrum der Beratung steht die Rat suchende 
Person mit ihren Interessen, Ressourcen und Le-
bensumständen, wobei Beratung immer in einem 
geteilten Verantwortungskontext stattfindet, in 
dem die Beraterin/der Berater, die Rat suchende 
Person und die Beratungsorganisation gleicher-
maßen Verantwortung für den Beratungsprozess 
übernehmen. 

Die Interaktion zwischen einer Ratsuchenden/
einem Ratsuchenden und einer Beraterin/einem 
Berater geht über Informationsvermittlung hin-
aus und umfasst eine subjektiv relevante Reflexi-
on von Sachverhalten, die u.  a. eine begründete 
Entscheidungsfindung seitens der/des Ratsu-
chenden ermöglicht. 

Beratung umfasst eine Vielzahl von teilweise in-
einander übergehenden Aktivitäten und Formen. 
Neben der individuellen Beratung gibt es bei-
spielsweise auch Gruppen-, Online- oder aufsu-
chende Angebote, um möglichst allen Bevölke-
rungsgruppen ein einfach zugängliches Bera-
tungsangebot zur Verfügung zu stellen.“ 

 

Ziele von Beratung 

„Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung ist 
verschiedenen Zielen verpflichtet: 

Sie trägt zunächst auf der individuellen Ebene 
dazu bei, die bildungs- und berufsbiografische 
Gestaltungskompetenz und damit u.  a. die per-
sönlichen Möglichkeiten von Bildungsbeteiligung 
und Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen. 

Darüber hinaus spielen auch bildungs- und ar-
beitsmarktpolitische Ziele eine Rolle: Eine gute 
Bildungs- und Berufsberatung kann die Effektivi-
tät und Effizienz des Bildungssystems erhöhen, z.  
B. indem sie Fehlallokationen und Abbruchquo-
ten verringern hilft. Auf der arbeitsmarktpoliti-
schen Ebene stärkt sie die Funktionsfähigkeit des 
Arbeitsmarktes durch die Bereitstellung eines 
optimal qualifizierten Arbeitskräftepotenzials. 

Auf der gesellschaftspolitischen Ebene kann sie 
die Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe erhö-
hen und die soziale Integration tendenziell aus-
gegrenzter Gruppen fördern. 

Zwischen den einzelnen Zielen der Beratung kön-
nen durchaus Zielkonflikte bestehen, z.  B. zwi-
schen subjektiven Bildungs- oder Berufswün-
schen und der Situation auf dem Arbeitsmarkt. 
Zu den Aufgaben von Beratung ist in diesem Zu-
sammenhang auch zu zählen, Zielkonflikte offen-
zulegen und zu bearbeiten.“ 

 

 
1 Auch die organisationsbezogene Beratung zu Bildungs- und 
Beschäftigungsthemen, beispielsweise zu Fragen der Mitarbei-
terqualifizierung oder zum Lernen in Arbeitsgruppen, ist zum 
Beratungsfeld Bildung, Beruf und Beschäftigung zu zählen, liegt 
jedoch nicht im Fokus des Projektes. 
2 EU (2004): http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc/guidance/resolution2004_de.pdf (06.06.2011).  
EU (2008): http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st15/
st15030.de08.pdf (06.06.2011). 
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